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Prüfungsanmeldung 
Die Anmeldung erfolgt über das Formular auf der IGB Homepage  
http://www.igb.uzh.ch/Downloads/Downloads/Lehrdiplom_Pruefungsanmeldung_111117.pdf  
 
Die Anmeldung kann erst erfolgen, wenn alle Leistungen gemäss Checkliste zur Prüfungsanmeldung 
(siehe oben) erbracht worden sind. Als Ausnahme werden fehlende Kreditpunkte für solche Module 
akzeptiert, die zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung noch laufen, jedoch bis Ende des betreffenden 
Semesters mit dem erforderlichen Leistungsnachweis abgeschlossen werden können. 
 
Termine für die Anmeldung 
Anmeldung für die Prüfung im Herbstsemester: 15. Juni 
Anmeldung für die Prüfung im Frühjahrssemester: 31. Dezember 
 
Prüfungsdauer  
Die Prüfungsdauer erstreckt sich über ein Semester: 
Herbstsemester: 1. August bis 31. Januar  
Frühjahrssemester 1. Februar bis 31. Juli  
 
Wer sich zur Prüfung anmeldet, muss im betreffenden Semester zur Verfügung stehen.  
Allfällige „Sperrfristen“ dürfen höchstens im Umfang von drei Wochen im betreffenden 
Prüfungssemester geltend gemacht werden.  
 
Immatrikulation während des Prüfungssemesters 
Die Studierenden müssen während der Zeit der Prüfung eingeschrieben sein, damit die Kreditpunkte 
im Buchungssystem gut geschrieben werden können. 

Wenn die Prüfung auf eigenen Wunsch über zwei Semester erstreckt werden soll, dann sind für beide 
Semester die Kollegiengeldpauschale und die Semestergebühren zu bezahlen. 

Ein nicht bestandener Prüfungsteil kann erst im nachfolgenden Semester wiederholt werden. Auch für 
die Wiederholungsprüfung müssen die Studierenden eingeschrieben sein und die Kollegiengeldpau-
schale und die Semestergebühren bezahlen.  

Krankheit/Unfall 

Bei Krankheit oder Unfall muss die Abmeldung von der Prüfung mit einem ärztlichen Zeugnis erfolgen. 
Je nach Zeitpunkt der verpassten Teilprüfung muss diese in das nächste Semester verschoben 
werden. Eine Verschiebung der Prüfung in das nächste Semester hat eine erneute Bezahlung der 
Kollegiengeldpauschale zur Folge. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Studierenden je nach 
Zeitpunkt des Krankheitsfalles allenfalls die Möglichkeit haben, sich im Krankheitssemester exmatri-
kulieren zu lassen. 
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Reihenfolge der Teilprüfungen 
Nach erfolgter Prüfungsanmeldung beginnt die Organisation der modulübergreifenden Prüfung am 
IGB .  
In der Regel findet zuerst die Teilprüfung in Erziehungswissenschaft statt. Die Teilprüfung in Fach-
didaktik erfolgt meist am selben Tag wie die berufspraktischen Teilprüfungen.  
Verschiebungen in der Reihenfolge kann es bei Krankheit, Prüfungswiederholungen oder anderwei-
tigen unvorhergesehenen Situationen geben.  
 
Teilprüfung in Erziehungswissenschaft 
Die mündliche halbstündige Teilprüfung in Erziehungswissenschaft findet in der Regel im Februar/ 
März bzw. im August/September statt. Prüfende sind die Professoren/die Professorin des IGB.  

Bei der Prüfungsanmeldung können Wünsche bezüglich der Prüfungsperson geäussert werden, es 
besteht aber kein Rechtsanspruch darauf. Grundsätzlich werden die Prüfungspersonen vom IGB 
zugeteilt. 

Den Beisitz übernimmt eine Dozentin bzw. ein Dozent für Fachdidaktik oder eine vom IGB bestimmte 
Person. 

Inhalt der Prüfung: Vorausgesetzt werden die Kenntnisse zu den besuchten Lehrveranstaltungen und 
zur gewählten Literatur. Aus der Literaturliste sind Werke mit insgesamt 6 Sternen auszuwählen 
(http://www.igb.uzh.ch/Downloads/Downloads/Literaturliste_Diplompruefung_EW_111025.pdf ) 

Portfolio-Arbeiten (Vorlesungsarbeiten, Praktikumsjournal, Seminararbeiten, usw.) können von den 
Prüfenden in die Prüfung einbezogen werden.  

Kriterien der Beurteilung der mündlichen Prüfungsleistung sind:  

– Aufbau und Strukturierung des Themas/der Fragestellung 
– Klarheit und Korrektheit der präsentierten Kenntnisse zum Thema  
– Eigenständige Überlegungen 
– Verknüpfungen mit der Unterrichtspraxis, Erläuterung von Anwendungsbeispielen 
–  kritische Reflexion eigener Erfahrungen auf dem Hintergrund der Theorie 
– Verknüpfung der gelesenen Literatur mit Inhalten der Lehrveranstaltungen 

 

Teilprüfung in Fachdidaktik 

Die mündliche 15-minütige Teilprüfung in Fachdidaktik findet in der Regel am selben Halbtag wie die 
berufspraktische Prüfung statt.  

Die Studierenden werden in der Regel von der Dozentin/dem Dozenten für Fachdidaktik geprüft, bei 
denen sie die Fachdidaktik-Module I und II besucht haben. Den Beisitz übernimmt die Prüfungsleite-
rin bzw. der Prüfungsleiter oder eine andere vom IGB bezeichnete Person. 

Bei Wiederholungsprüfungen kann vom IGB eine andere Lehrperson für Fachdidaktik zugeteilt 
werden.  
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Der Prüfungsinhalt entspricht den Kenntnissen und Fähigkeiten, die in den Fachdidaktik-Modulen 
vermittelt wurden. Die Dozierenden für Fachdidaktik informieren die Studierenden über die Prüfungs-
anforderungen und die Beurteilungskriterien.  

 

Teilprüfungen Berufspraxis (Prüfungslektionen)  

Die beiden Prüfungslektionen werden an einer Schule durchgeführt. Sie finden beim Abschluss des 
Lehrdiploms für ein Unterrichtsfach in der Regel am selben Halbtag statt. 

An der berufspraktischen Prüfung nehmen drei prüfende Personen teil: Die Prüfungsleiterin bzw. der 
Prüfungsleiter an der betreffenden Schule, die Dozentin bzw. der Dozent für Fachdidaktik und eine 
Fachvertreterin bzw. ein Fachvertreter der Universität Zürich.  

Bei Wiederholungsprüfungen kann vom IGB eine andere Lehrperson für Fachdidaktik zugeteilt 
werden. Auch bei den anderen prüfenden Personen erfolgen in diesem Fall neue Zuteilungen. An 
allen Wiederholungen von berufspraktischen Prüfungen nimmt zusätzlich ein Professor bzw. eine 
Professorin des IGB oder eine von diesen delegierte Person als vierte prüfende Person teil. 

Die Kandidatinnen und Kandidaten werden bis spätestens 4 Wochen vor der berufspraktischen 
Prüfung über den Termin in Kenntnis gesetzt. Gleichzeitig werden sie auch über die Klasse und die 
für die Klasse zuständige Lehrperson informiert. 

Das Thema der Prüfungslektion wird 14 Tage vor der berufspraktischen Prüfung vom IGB verschickt.  

Die Studierenden können die Klasse vor der Prüfung einmal besuchen und sich über die Lehrperson 
Informationen zum Niveau der Klasse, zu Vorkenntnissen, vorhandenem Material und Besonder-
heiten beschaffen. 

Nach der Prüfungslektion findet ein Kolloquium von höchstens 15 Min. statt, in dem die Studierenden 
die Planung und den Verlauf der Prüfungslektion analysieren und begründen. Sie werden dabei nach 
einer kurzen eigenen Präsentation von den prüfenden Personen zur Prüfungslektion befragt.  

Die Beurteilung der Prüfungslektion erfolgt nach den Kriterien, die in der Broschüre „Wegleitung zur 
berufspraktischen Ausbildung“ beschrieben sind: 
(http://www.igb.uzh.ch/Downloads/Downloads/Berufspraktische-Ausbildung-100623.pdf) 

 

Mitteilung der Prüfungsergebnisse und Ausstellung des Diploms 

Die Prüfungsnote bzw. die Prüfungsnoten werden nach der Besprechung des Prüfungsergebnisses 
unter den prüfenden Personen der Kandidatin bzw. dem Kandidaten direkt mündlich mitgeteilt.  

Sobald alle vier Prüfungsnoten vorliegen, teilt das IGB das gesamte Prüfungsergebnis schriftlich mit.  

Das Diplom wird je nach dem Zeitpunkt der letzten Teilprüfung noch im laufenden Prüfungssemester, 
spätestens jedoch im folgenden Semester, durch die zentralen Dienste der UZH ausgestellt und per 
Post eingeschrieben zugeschickt.  


